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Notwehr?

Neues Gutachten im Fall Tennessee Eisenberg

Von Marcus Jauer

19. September 2009 Es war schon aus Sicht eines Laien kaum zu verstehen, wie die Polizisten in Notwehr gehandelt haben können, die im April in Regensburg zwölf Schüsse auf den Studenten Tennessee Eisenberg abgaben (F.A.S. vom 26. Juli). Nachdem ein zweites Gutachten nun aber nachweist, dass ihn die letzten vier Schüsse in Brust und Herz trafen, als er mehr als eineinhalb Meter von dem Polizisten entfernt stand, der mit dem Rücken zur offenen Tür einfach in den Innenhof hätte gehen können, während Tennessee Eisenberg, in Knie, Oberarm und Bauch getroffen, im Grunde gar nicht mehr hätte gehen können, wird das nun vermutlich auch aus Sicht des Staatsanwalts schwer zu verstehen sein.

Der Polizeieinsatz am 30. April in Regensburg hat keine zehn Minuten gedauert, doch es brauchte Monate, bevor ein überregionaler Fall aus ihm wurde. Ein Mann, 24 Jahre alt, von allen als friedlich beschrieben, bedroht seinen Mitbewohner am Morgen mit einem Küchenmesser. Was ihn dazu bringt, kann ihn keiner mehr fragen, womöglich war er, mit Musikstudium und wohl auch seinem Weg ins Leben unzufrieden, in einer schwierigen emotionalen Situation. Dann kommt die Polizei mit acht Beamten, die er nicht angreift, von denen er sich aber auch nicht aufhalten lässt. Am Ende schießen zwei der Beamten die Magazine ihrer Waffen leer, und schon wenige Tage danach sagt der leitende Oberstaatsanwalt Günther Ruckdäschel, die ganze Sache sehe für ihn doch sehr nach Notwehr aus.

Dabei ist schon nach dem Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft klar, dass Tennessee Eisenberg die ersten sieben Schüsse von hinten trafen und er weder Alkohol noch andere Drogen im Blut hatte. Dennoch bleiben die beiden Beamten vorerst im Dienst, sie verweigern bis heute die Aussage. Die Tatsache, dass Familie Eisenberg die Presse einschaltet, scheint die Arbeit der Staatsanwaltschaft nicht zu beschleunigen; sie kommt allerdings auch nicht zum Abschluss, was in diesem Fall fast als ein gutes Zeichen zu werten ist. In dem neuen Gutachten, das die Angehörigen angestrengt haben und das vom renommierten Rechtsmediziner Bernd Karger durchgeführt wurde, verstärken sich die Zweifel an der Notwehr. Es waren zum Zeitpunkt, als der Beamte M. die tödlichen Schüsse abgab, außer ihm gar keine Polizisten mehr im Raum, die er hätte schützen müssen. Der Staatsanwalt hat nun Prüfung angekündigt, die allerdings dauern könne. "Wenn da wirklich etwas anderes drinsteht, werden wir die anderen Gutachter dazu befragen müssen", sagt er.

Das Gutachten, das sollte man vielleicht sagen, ist erst durch Spenden möglich geworden, die Familie allein hätte es sich nicht leisten können. Mit dem Gutachten, das der Staat bezahlte, dessen Beamte bei einem Einsatz einen Menschen zu Tode brachten, wären die Ermittlungen vermutlich schon längst abgeschlossen. 
